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3 4 5 . Kundmachung: Verlautbarung der revidierten Verfahrensordnung des Europäischen Gerichts-
hofes für Menschenrechte

3 4 6 . Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Tschecho-
slowakischen Sozialistischen Republik über die Erteilung von Sichtvermerken
an akkreditierte Journalisten und deren Familienangehörige (Notenwechsel)

345 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom 3. Juli 1979, mit der die revidierte
Verfahrensordnung: des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (BGBl. Nr. 108/
1963, in der Fassung der letzten Kundmachung BGBl. Nr. 480/1974) nach dem Stand

vom 14. Mai 1979 verlautbart wird

(Übersetzung)

VERFAHRENSORDNUNG
DES EUROPÄISCHEN

GERICHTSHOFES FÜR
MENSCHENRECHTE

Der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte erläßt im
Hinblick auf die Konvention
zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten und
deren Protokolle die nachste-
hende Verfahrensordnung:

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Ver-
fahrensordnung bedeutet:

a) „Konvention" die Kon-
vention zum Schutze der
Menschenrechte und
Grundfreiheiten samt Pro-
tokollen;

b) „Protokoll Nr. 2" das
Protokoll Nr. 2 zur Kon-
vention durch das dem
Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte die
Zuständigkeit zur Erstat-
tung von Gutachten über-
tragen wird;

c) „Plenum" den Europä-
ischen Gerichtshof für
Menschenrechte in Plenar-
sitzung;
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d) „Kammer" jede gemäß
Artikel 43 der Konven-
tion gebildete Kammer;

e) „Gerichtshof" sowohl das
Plenum als auch die Kam-
mern;

f) „Richter ad hoc" jede
Person, die nicht gewähl-
ter Richter ist und die
von einer Vertragspartei
gemäß Artikel 43 der
Konvention zum Mitglied
einer Kammer berufen
wird;

g) „Richter" die von der Be-
ratenden Versammlung
des Europarates gewähl-
ten Richter sowie die
Richter ad hoc;

h) „Parteien" die klagenden
oder beklagten Vertrags-
parteien;

i) „Kommission" die Euro-
päische Kommission für
Menschenrechte;

j) „Vertreter der Kommis-
sion" jedes Mitglied der
Kommission, das von die-
ser dazu bestimmt ist, an
der Prüfung einer beim
Gerichtshof anhängigen
Rechtssache teilzunehmen;

k) „Bericht der Kommission"
den in Artikel 31 der
Konvention vorgesehenen
Bericht;

1) „Ministerkomitee" das
Ministerkomitee des Euro-
parates.

TITEL I
ORGANISATION UND AR-
BEITSWEISE DES GERICHTS-

HOFES

Kapitel I
D i e R i c h t e r

Artikel 2
Berechnung der Amtszeit

(1) Die Amtszeit eines gewähl-
ten Richters wird vom Zeit-
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punkt seiner Wahl an gerech-
net. Wird jedoch ein Richter
nach Ablauf seiner Amtszeit
wiedergewählt oder wird er an
Stelle eines Richters gewählt,
dessen Amtszeit abgelaufen ist
oder abläuft, so wird seine
Amtszeit vom Zeitpunkt des
Ablaufes der vorangegangenen
Amtszeit an gerechnet.

(2) Wird ein Richter an Stelle
eines Richters gewählt, dessen
Amtszeit noch nicht abgelaufen
ist, so übt er sein Amt gemäß
Artikel 40 Abs. 5 der Konven-
tion für den Rest der Amtszeit
seines Vorgängers aus.

(3) Gemäß Artikel 40 Abs. 6
der Konvention bleiben die ge-
wählten Richter bis zu ihrer
Ablösung im Amt. Nach der
Ablösung setzen sie ihre richter-
liche Tätigkeit in einer Rechts-
sache, einem Teil einer Rechts-
sache oder einer Einzelfrage
fort, falls deren mündliche Ver-
handlung vor ihnen begonnen
hat.

Artikel 3

Eid oder feierliche Erklärung

(1) Jeder gewählte Richter hat
vor Aufnahme seiner Tätigkeit
in der ersten Sitzung des Ple-
nums, an der er nach seiner
Wahl teilnimmt, oder nötigen-
falls vor dem Präsidenten fol-
genden Eid zu leisten oder fol-
gende feierliche Erklärung abzu-
geben:

„Ich schwöre," — öder „Ich
erkläre feierlich," — „daß ich
mein Amt als Richter ehren-
haft, unabhängig und unpar-
teiisch ausüben und das Bera-
tungsgeheimnis wahren werde."

(2) Hierüber wird ein Proto-
koll aufgenommen.

Artikel 4

Hindernis für die Ausübung
des Richteramts

Ein Richter kann sein Amt
nicht ausüben, solange er Mit-
glied einer Regierung ist oder
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eine Stellung bekleidet oder
einen Beruf ausübt, die geeignet
sind, das Vertrauen in seine Un-
abhängigkeit zu beeinträchtigen.
Erforderlichenfalls entscheidet
der Gerichtshof.

Artikel 5

Rangordnung

(1) Die gewählten Richter fol-
gen im Rang dem Präsidenten
und dem Vizepräsidenten; un-
tereinander bestimmt sich ihr
Rang nach dem Dienstalter. Im
Falle der Wiederwahl, auch
wenn diese nicht unmittelbar
erfolgt, wird die Dauer der frü-
heren Amtsausübung berück-
sichtigt.

(2) Der Rang der gewählten
Richter mit gleichem Dienstalter
richtet sich nach ihrem Lebens-
alter.

(3) Die Richter ad hoc folgen
im Rang den gewählten Rich-
tern; untereinander bestimmt
sich ihr Rang nach dem Lebens-
alter.

Artikel 6

Rücktritt

Die Rücktrittserklärung eines
Richters wird an den Präsiden-
ten gerichtet, der sie an den Ge-
neralsekretär des Europarates
weiterleitet. Durch den Rück-
tritt wird der Sitz des Richters,
vorbehaltlich der Anwendung
des Artikels 2 Abs. 3 dieser
Verfahrensordnung, frei.

Kapitel II

D e r P r ä s i d e n t d e s Ge-
r i c h t s h o f e s

Artikel 7

Wahl des Präsidenten und des
Vizepräsidenten

(1) Gemäß Artikel 41 der
Konvention werden der Präsi-
dent und der Vizepräsident für
eine Amtszeit von drei Jahren
gewählt, die sich jedoch nicht
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über ihre Amtszeit als Richter
hinaus erstrecken kann. Ihre
Wiederwahl ist zulässig.

(2) Das Plenum wählt den
Präsidienten und den Vizepräsi-
denten, sobald diejenigen Rich-
ter ihre Tätigkeit aufgenommen
halben, die anläßlich einer gemäß
Artikel 40 Abs. 1 der Konven-
tion erfolgten teilweisen Neu-
besetzung des Gerichtshofes ge-
wählt wurden. Der Präsident
und der Vizepräsident führen
ihre Geschäfte bis zur Wahl
ihres Nachfolgers weiter.

(3) Scheidet der Präsident oder
der Vizepräsident aus dem Ge-
richtshof aus oder tritt er vor
Ablauf der normalen Amtszeit
von seinem Amt zurück, so
wählt das Plenum für den Rest
der laufenden Amtszeit einen
Nachfolger.

(4) Die in diesem Artikel vor-
gesehenen Wahlen finden in ge-
heimer Abstimmung statt;
stimmberechtigt sind nur die
anwesenden gewählten Richter.
Erreicht kein Richter die abso-
lute Mehrheit, so findet zwi-
schen den beiden Richtern, die
die meisten Stimmen erhalten
haben, eine Stichwahl statt. Bei
Stimmengleichheit wird dem
gemäß Artikel 5 rangälteren
Richter der Vorzug gegeben.

Artikel 8

Aufgaben des Präsidenten

Der Präsident leitet Arbeit
und Verwaltung des Gerichtsho-
fes; er hat den Vorsitz in den
Plenarsitzungen.

Artikel 9

Aufgaben des Vizepräsidenten

Der Vizepräsident tritt an die
Stelle des Präsidenten, wenn
dieser an der Ausübung seiner
Amtspflichten verhindert oder
das Amt des Präsidenten nicht
besetzt ist.
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Artikel 10

Vertretung des Präsidenten und
dies Vizepräsidenten

Sind der Präsident und der
Vizepräsident gleichzeitig an der
Ausübung ihrer Amtspflichten
verhindert oder sind beide Äm-
ter gleichzeitig nicht besetzt, so
werden die Amtspflichten des
Präsidenten von einem anderen
gewählten Richter entsprechend
der in Artikel 5 dieser Verfah-
rensordnung festgelegten Rang-
ordnung übernommen.

Kapitel III

Die K a n z l e i

Artikel 11

Wahl des Kanzlers

(1) Das Plenum wählt seinen
Kanzler, nachdem der Präsident
den Generalsekretär des Euro-
parates dazu gehört hat. Die
Bewerber müssen über die ju-
ristischen Kenntnisse und die
Erfahrung verfügen, die zur
Ausübung dieser Tätigkeit er-
forderlich sind, und die beiden
Amtssprachen des Gerichtshofes
hinreichend beherrschen.

(2) Der Kanzler wird für eine
Amtszeit von sieben Jahren ge-
wählt. Seine Wiederwahl ist zu-
lässig.

(3) Die in diesem Artikel vor-
gesehenen Wahlen finden in ge-
heimer Abstimmung statt;
stimmberechtigt sind nur die
anwesenden gewählten Richter.
Erreicht kein Bewerber die ab-
solute Mehrheit, so findet zwi-
schen den beiden Bewerbern, die
die meisten Stimmen erhalten
haben, eine Stichwahl statt. Bei
Stimmengleichheit wird dem äl-
teren Bewerber der Vorzug ge-
geben.

(4) Vor Aufnahme seiner Tä-
tigkeit hat der Kanzler vor dem
Plenum oder, wenn es nicht
tagt, vor dem Präsidenten fol-
genden Eid zu leisten oder fol-
gende feierliche Erklärung ab-
zugeben:
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„Ich schwöre," — oder „Ich
erkläre feierlich," — „daß ich
meine Aufgaben als Kanzler des
Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte mit größter
Pflichttreue, Verschwiegenheit
und Gewissenhaftigkeit erfüllen
werde."

Hierüber wird ein Protokoll
aufgenommen.

Artikel 12

Wahl des stellvertretenden
Kanzlers

(1) Das Plenum wählt außer-
dem einen stellvertretenden
Kanzler unter den Vorausset-
zungen, nach dem Verfahren
und für die Amtszeit, die in Ar-
tikel 11 dieser Verfahrensord-
nung vorgeschrieben sind. Es
hört zuvor den Kanzler an.

(2) Vor Aufnahme seiner Tä-
tigkeit hat der stellvertretende
Kanzler vor dem Plenum oder,
wenn es nicht tagt, vor dem
Präsidenten entsprechend den
für den Kanzler geltenden Vor-
schriften einen Eid abzulegen
oder eine feierliche Erklärung
abzugeben. Hierüber wird ein
Protokoll aufgenommen.

Artikel 13

Andere Bedienstete der Kanzlei

Der Präsident oder in seinem
Namen der Kanzler ersucht den
Generalsekretär des Europara-
tes, dem Kanzler das für den
Gerichtshof erforderliche stän-
dige oder zeitweilige Personal
und die notwendigen sachlichen
Mittel zur Verfügung zu stel-
len.

Die Bediensteten der Kanzlei,
ausgenommen der Kanzler und
der stellvertretende Kanzler,
werden vom Generalsekretär
mit Zustimmung des Präsiden-
ten oder des Kanzlers ernannt.

Artikel 14

Aufgaben der Kanzlei

(1) Der beim Gerichtshof aus-
und eingehende Schriftverkehr
und die Zustellungen werden
über den Kanzler geleitet.
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(2) Der Kanzler hat dafür zu
sorgen, daß der Tag der Absen-
dung und des Eingangs aller
Mitteilungen und Zustellungen
leicht nachgeprüft werden kann.
Mitteilungen und Zustellungen,
die an die Prozeßbevollmäch-
tigten der Parteien oder an die
Vertreter der Kommission ge-
richtet sind, gelten als an die
Parteien oder an die Kommis-
sion selbst gerichtet. Auf jedem
beim Kanzler eingehenden
Schriftstück wird der Eingangs-
tag vermerkt. Der Kanzler er-
teilt dem Absender eine Emp-
fangsbestätigung, die das Ein-
gangsdatum und die Register-
nummer des Schriftstückes ent-
hält.

(3) Soweit es mit der ihm
durch sein Amt auferlegten
Schweigepflicht vereinbar ist, er-
teilt der Kanzler auf Anfragen,
insbesondere seitens der Presse,
Auskünfte über die Tätigkeit
des Gerichtshofes. Er gibt Tag
und Stunde der öffentlichen
Sitzungen bekannt.

(4) Eine vom Kanzler vorbe-
reitete und vom Präsidenten er-
lassene allgemeine Anweisung
regelt den Geschäftsgang der
Kanzlei.

Kapitel IV

D i e A r b e i t s w e i s e d e s
G e r i c h t s h o f e s

Artikel 15

Sitz des Gerichtshofes

Der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte hat seinen
Sitz in Straßburg, am Sitz des
Europarates. Der Gerichtshof
kann jedoch, wenn er es für
zweckmäßig hält, seine Tätig-
keit anderswo im Hoheitsgebiet
der Mitgliedstaaten des Europa-
rates ausüben.

Artikel 16

Sitzungen des Plenums

Der Präsident beruft den Ge-
richtshof mindestens einmal im
Jahr zu Plenarsitzungen ein.
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Artikel 17

Quorum

(1) Für die Beschlußfähigkeit
des Plenums ist die Anwesen-
heit von mindestens zwölf Rich-
tern erforderlich.

(2) Wird die zur Beschlußfä-
higkeit erforderliche Zahl nicht
erreicht, so vertagt der Präsi-
dent die Sitzung.

Artikel 18

Öffentlichkeit der Verhandlun-
gen

Die Verhandlung ist öffent-
lich, sofern nicht der Gerichts-
hof auf Grund besonderer Um-
stände etwas anderes beschließt.

Artikel 19

Beratungen

(1) Der Gerichtshof berät in
nichtöffentlicher Sitzung. Seine
Beratungen sind und bleiben ge-
heim.

(2) Nur die Richter nehmen
an den Beratungen teil. Der
Kanzler oder sein Stellvertreter
sind bei den Beratungen zuge-
gen. Die Zulassung anderer Per-
sonen bedarf einer besonderen
Entscheidung des Gerichtshofes.

(3) Jeder an der Beratung be-
teiligte Richter trägt seine An-
sicht vor und begründet sie.

(4) Jede Frage, über die abge-
stimmt werden muß, wird zu-
vor in den beiden Amtssprachen
genau formuliert; auf Verlangen
eines Richters wird der Wort-
laut vor der Abstimmung ver-
teilt.

(5) Die Protokolle über die der
Beratung dienenden nichtöffent-
lichen Sitzungen sind geheim.
Sie enthalten nur den Gegen-
stand der Aussprache, das Ab-
stimmungsergebnis, die Namen
der für oder gegen einen Vor-
schlag stimmenden Richter so-
wie die ausdrücklich zur Auf-
nahme in das Protokoll abge-
gebenen Erklärungen.



1654 117. Stück — Ausgegeben am 9. August 1979 — Nr. 345

Artikel 20

Erforderliche Mehrheit

(1) Die Entscheidungen des
Gerichtshofes werden von den
anwesenden Richtern mit
Stimmenmehrheit getroffen.

(2) Die Richter stimmen in der
umgekehrten Reihenfolge der in
Artikel 5 dieser Verfahrensord-
nung festgelegten Rangordnung
ab.

(3) Bei Stimmengleichheit gibt
die Stimme des Präsidenten den
Ausschlag.

Kapitel V

D i e K a m m e r n

Artikel 21

Zusammensetzung des als Kam-
mer tagenden Gerichtshofes

(1) Macht die Kommission
oder eine gemäß Artikel 48 der
Konvention dazu befugte Ver-
tragspartei eine Rechtssache
beim Gerichtshof anhängig, so
konstituiert sich der Gerichtshof
als Kammer mit sieben Rich-
tern.

(2) Sobald die Rechtssache
beim Gerichtshof anhängig ist,
teilt der Kanzler allen Richtern
mit, daß eine soll die Kammer
gebildet werden wird. Wenn ein
Richter beim Empfang dieser
Mitteilung voraussieht, daß
er aus einem der in Artikel 24
dieser Verfahrensordnung ge-
nannten Gründe an den Sit-
zungen nicht teilnehmen kann,
teilt er dies dem Kanzler mit.
Der Präsident stellt sodann die
Liste der Richter zusammen, die
für die Bildung der Kammer
zur Verfügung stehen.

(3) Dar Kammer gehören von
Amts wegen an

a) gemäß Artikel 43 der
Konvention jeder Richter,
der die Staatsangehörig-
keit eines als Partei am
Verfahren beteiligten
Staates besitzt;

b) der Präsident des Ge-
richtshofes oder bei seiner
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Verhinderung der Vize-
präsident, sofern sie der
Kammer nicht auf Grund
der lit. a angehören.

(4) Die übrigen in der in Ab-
satz 2 dieses Artikels vorge-
sehenen Liste genannten Richter
sind berufen, die Kammer als
Mitglieder oder als Ersatzmit-
glieder zu vervollständigen,
und zwar in der Reihenfolge,
die der Präsident des Gerichts-
hofes in Anwesenheit des Kanz-
lers auslost.

(5) Präsident der Kammer ist
der Richter, der gemäß Ab-
satz 3 lit. b dieses Artikels an
den Sitzungen teilnimmt, oder
in Ermangelung eines solchen
ein Richter, der gemäß Ab-
satz 4 zum Mitglied der Kam-
mer bestimmt worden ist, und
zwar entsprechend der Rang-
ordnung de» Artikels 5.

Wenn nach Bildung der Kam-
mer deren Präsident verhindert
ist oder sich für befangen er-
klärt, wird er entsprechend
derselben Rangordnung durch
einen gemäß Absatz 4 zum Mit-
glied der Kammer bestimmten
Richter ersetzt.

(6) Stellt der Präsident des
Gerichtshofes fest, daß zwei
Rechtssachen dieselbe Partei
oder dieselben Parteien angehen
und ganz oder teilweise den-
oder dieselben Artikel der
Konvention betreffen, so kann,
er die zweite Rechtssache der
zur Prüfung der ersten Sache
bereits bestehenden oder in Bil-
dung begriffenen Kammer zu-
weisen, oder anderenfalls zur
Bildung einer Kammer zur
Prüfung beider Sachen schreiten.

Artikel 22

Ersatzrichter

(1) Die Ersatzrichter werden in
der Reihenfolge ihrer Auslosung
berufen, die Richter zu ersetzen,
die gemäß Artikel 21 Abs. 3
lit. b und Abs. 4 dieser Verfah-
rensordnung zu Mitgliedern der
Kammer bestimmt wurden.
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(2) Richter, die ersetzt worden
sind, sind nicht mehr Mitglieder
der Kammer.

(3) Die Ersatzrichter erhalten
die Verfahrensunterlagen. Der
Präsident kann einen oder meh-
rere von ihnen entsprechend der
oben festgelegten Reihenfolge
auffordern, bei den Verhandlun-
gen und Beratungen anwesend
zu sein, ohne sich an ihnen zu
beteiligen.

Artikel 23

Richter ad hoc

(1) Wenn dem Gerichtshof kein
Staatsangehöriger einer Partei
als gewählter Richter angehört
oder wenn der in dieser Eigen-
schaft zur Mitwirkung an dem
Verfahren berufene Richter ver-
hindert ist oder sich für befan-
gen erklärt, fordert der Präsi-
dent des Gerichtshofes den Pro-
zeßbevollmächtigten dieser Par-
tei auf, ihm binnen dreißig Ta-
gen mitzuteilen, ob seine Regie-
rung entweder einen anderen ge-
wählten Richter oder, als Rich-
ter ad hoc, eine andere Person,
welche die in Artikel 39 Abs. 3
der Konvention vorgeschriebe-
nen Bedingungen erfüllt, für die
Mitwirkung als Richter an dem
Verfahren benennen will; in
diesem Fall fordert er sie auf,
gleichzeitig den Namen der ge-
nannten Person anzugeben. Das
gleiche gilt für den Fall der Ver-
hinderung oder Ablehnung eines
Richters ad hoc.

(2) Geht eine Antwort nicht
innerhalb von dreißig Tagen ein,
so gilt dies als Verzicht der be-
treffenden Regierung auf eine
solche Benennung; wenn der
Ausfall des Richters während
des Verfahrens eintritt, so wird
entsprechend der durch die Aus-
losung bestimmten Reihenfolge
ein Ersatzrichter berufen.

(3) Zu Beginn der ersten Sit-
zung in der Rechtssache, für die
er benannt worden ist, leistet
der Richter ad hoc den Eid oder
gibt die feierliche Erklärung ab,
die in Artikel 3 dieser Verfah-
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rensordnung vorgesehen sind.
Hierüber wird ein Protokoll
aufgenommen.

Artikel 24

Verhinderung, Ablehnung oder
Befreiung

(1) Jeder Richter, der durch
Krankheit oder andere schwer-
wiegende Umstände verhindert
ist, an Sitzungen teilzunehmen,
zu denen er einberufen wurde,
hat dies umgehend dem Präsi-
denten der Kammer anzuzeigen.

(2) Kein Richter kann an der
Prüfung einer Rechtssache teil-
nehmen, an der er ein persön-
liches Interesse hat oder an der
er vorher mitgewirkt hat, sei es
als Bevollmächtigter, Beistand
oder Anwalt einer Partei oder
einer an der Sache interessierten
Person, sei es als Mitglied eines
Gerichtes, einer Untersuchungs-
kommission oder in irgendeiner
anderen Eigenschaft.

(3) Glaubt ein Richter, sich für
die Prüfung einer bestimmten
Rechtssache für befangen erklä-
ren zu müssen, oder hält der
Präsident eine solche Ablehnung
für angebracht, so tauschen der
Präsident und der betreffende
Richter ihre Ansichten über
diese Frage aus. Können sie sich
nicht einigen, so entscheidet der
Präsident.

(4) Desgleichen kann ein Rich-
ter, der zur Teilnahme an einer
oder mehreren früheren Rechts-
sachen berufen war, auf seinen
Antrag von der Teilnahme an
einer neuen Rechtssache befreit
werden, soweit dies mit den
dienstlichen Erfordernissen ver-
einbar ist.

Artikel 25

Interessengemeinschaft

(1) Haben mehrere Parteien
ein gemeinschaftliches Interesse,
so werden sie für die Anwen-
dung der Vorschriften dieses
Kapitels als eine Partei angese-
hen. Der Präsident des Gerichts-
hofes fordert sie in diesem Fall
auf, sich untereinander über die
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Benennung eines gewählten Rich-
ters oder eines Richters ad hoc
gemäß Artikel 43 der Konven-
tion zu verständigen. Kommt
eine Einigung nicht zustande,
so bestimmt der Präsident durch
das Los aus der Zahl der vor-
geschlagenen Personen den von
Amts wegen zum Kammermit-
glied berufenen Richter. Die
Namen der übrigen Richter und
der Ersatzrichter werden sodann
vom Präsidenten durch das Los
aus dem Kreis der gewählten
Richter bestimmt, die nicht die
Staatsangehörigkeit einer der
Parteien besitzen.

(2) Besteht Streit über das Vor-
liegen einer Interessengemein-
schaft, so entscheidet das Ple-
num.

TITEL II

DAS VERFAHREN

Kapitel I

A l l g e m e i n e V o r s c h r i f -
t e n

Artikel 26

Möglichkeit von Abweichungen
im Einzelfall

Der Gerichtshof kann bei der
Prüfung einer einzelnen Rechts-
sache mit Zustimmung der Par-
tei oder der Parteien und nach
Anhörung der Vertreter der
Kommission von den Vorschrif-
ten dieses Titels abweichen.

Artikel 27

Amtssprachen

(1) Die Amtssprachen des Ge-
richtshofes sind Französisch und
Englisch.

(2) Der Gerichtshof kann jeder
Partei gestatten, sich einer ande-
ren als der französischen oder
englischen Sprache zu bedienen.
In diesem Fall hat die betref-
fende Partei der Urschrift jedes
von ihr vorgelegten Schrift-
stückes eine Übersetzung in die
französische oder englische Spra-
che beizufügen; sie hat für die
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Übersetzung der Plädoyers und
Erklärungen ihrer Prozeßbevoll-
mächtigten, Beistände und An-
wälte in die französische oder
englische Sprache zu sorgen und
in dem vom Gerichtshof jeweils
zu bestimmenden Umfang die
sonstigen zusätzlichen Kosten
der Verwendung einer anderen
als der Amtssprache zu tragen.

(3) Der Gerichtshof kann jeder
Person, welche die Vertreter
der Kommission gemäß Arti-
kel 29 Abs. 1 dieser Verfahrens-
ordnung unterstützt, gestatten,
sich in der mündlichen Verhand-
lung einer anderen als der fran-
zösischen oder englischen Spra-
che zu bedienen. In diesem Fall
trifft der Gerichtshof die not-
wendigen Vorkehrungen für die
Übersetzung der Erklärungen
dieser Person in die französische
oder englische Sprache.

(4) Alle Zeugen, Sachverstän-
digen oder anderen Personen,
die vor dem Gerichtshof auftre-
ten, können sich ihrer eigenen
Sprache bedienen, wenn sie keine
der beiden Amtssprachen hin-
reichend beherrschen. In diesem
Fall trifft der Gerichtshof die
notwendigen Vorkehrungen für
die Übersetzung der Erklärun-
gen dieser Personen in die fran-
zösische oder englische Sprach;.

(5) Alle Entscheidungen das
Gerichtshofes werden in fran-
zösischer und englischer Sprache
erlassen. Der Gerichtshof be-
stimmt, welcher Wortlaut maß-
gebend ist.

Artikel 28

Vertretung der Parteien

Die Parteien werden durch
Prozeßbevollmäditigte vertre-
ten, die zu ihrer Unterstützung
Beistände oder Anwälte hinzu-
ziehen können.

Artikel 29

Beziehungen zwischen Gerichts-
hof und Kommission und Ver-
öffentlichung des Berichts der

Kommission

(1) Die Kommission beauftragt
eines oder mehrere ihrer Mit-
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glieder, an dem Verfahren in
einer Rechtssache vor dem Ge-
richtshof teilzunehmen. Diese
Vertreter der Kommission kön-
nen, wenn sie es wünschen, jede
Person ihrer Wahl zu ihrer Un-
terstützung hinzuziehen.

(2) Der Gerichtshof bezieht
den Bericht der Kommission in
seine Erwägungen ein, unabhän-
gig davon, ob eine Rechtssache
durch eine Vertragspartei oder
durch die Kommission bei ihm
anhängig gemacht worden ist.

(3) Der genannte Bericht kann
mit Ausnahme aller Angaben
über den Versuch, eine güt-
liche Regelung herbeizuführen,
durch den Kanzler veröffent-
licht werden, sobald die Kam-
mer gebildet wurde.

Artikel 30

Mitteilungen, Zustellungen und
Ladungen, die an andere Per-
sonen als die Prozeßbevollmäch-
tigten der Parteien oder die Ver-
treter der Kommission gerichtet

sind

(1) Hält der Gerichtshof für
eine Mitteilung, eine Zustellung
oder eine Ladung, die an eine
andere Person als die Prozeß-
bevollmächtigten der Parteien
oder die Vertreter der Kommis-
sion gerichtet ist, die Mitwir-
kung der Regierung des Staates
für erforderlich, auf dessen Ho-
heitsgebiet die Mitteilung, die
Zustellung oder die Ladung
Wirkung entfalten soll, so wen-
det sich der Präsident unmittel-
bar an diese Regierung, um die
notwendige Unterstützung zu
erlangen.

(2) In gleicher Weise wird ver-
fahren, wenn der Gerichtshof
an Ort und Stelle Feststellungen
treffen oder treffen lassen oder
Beweise erheben will, oder wenn
er das Erscheinen von Personen
anordnet, die auf diesem Staats-
gebiet ihnen Wohnsitz haben
oder genötigt sind, dieses Staats-
gebiet zu überqueren.



117. Stück — Ausgegeben am 9. August 1979 — Nr. 345 1661

Kapitel II

D i e E i n l e i t u n g des
V e r f a h r e n s

Artikel 31

Einreichung der Klage oder des
Antrags

(1) Jede Vertragspartei, die
eine Rechtssache gemäß Arti-
kel 48 der Konvention beim Ge-
richtshof anhängig machen will,
bringt bei der Kanzlei eine
Klageschrift in vierzigfacher Aus-
fertigung ein. In dieser sind an-
zugeben:

a) die Parteien des vor der
Kommission durchgeführ-
ten Verfahrens;

b) der Tag, an dem die Kom-
mission ihren Bericht be-
schlossen hat;

c) der Tag, an dem dieser
Bericht dem Minister-
komitee zugeleitet worden
ist;

d) der Gegenstand der Klage;

e) Name und Anschrift der
zum Prozeßbevollmächtig-
ten bestimmten Person.

(2) Will die Kommission ge-
mäß Artikel 48 der Konvention
eine Rechtssache beim Gerichts-
hof anhängig machen, so reicht
sie bei der Kanzlei einen von
ihrem Präsidenten unterschrie-
benen Antrag in vierzigfacher
Ausfertigung ein, der die in
Abs. 1 lit. a, b, c und d vor-
gesehenen Angaben enthält so-
wie Namen und Anschrift ihrer
Vertreter bezeichnet.

Artikel 32

Mitteilung der Klage oder des
Antrags

(1) Nach Eingang einer Klag«
oder eines Antrags leitet der
Kanzler umgehend je eine Aus-
fertigung weiter

a) an den Präsidenten, den
Vizepräsidenten und die
Richter;

b) an jede der in Artikel 48
der Konvention bezeich-
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neten Vertragsparteien mit
Ausnahme derjenigen, wel-
che die Klage eingereicht
hat;

c) an den Präsidenten und
die Mitglieder der Kom-
mission, sofern nicht die
Kommission das Verfahren
vor dem Gerichtshof ange-
strengt hat.

Er unterrichtet außerdem
durch Vermittlung des General-
sekretärs des Europarates das
Ministerkomitee vom Eingang
der Klage oder des Antrags.

(2) Den gemäß Abs. 1 lit. a
und b übersandten Ausfertigun-
gen wird je eine Abschrift des
Berichtes der Kommission bei-
gefügt.

(3) Bei Mitteilungen nach
Abs. 1 lit. a und b fordert der
Kanzler

a) die Vertragspartei, gegen
welche das Verfahren vor
der Kommission ange-
strengt worden war, auf,
ihm binnen zwei Wochen
Namen und Anschrift
ihres Prozeßbevollmächtig-
ten anzugeben;

b) alle sonstigen Vertrags-
parteien, die nach Arti-
kel 48 der Konvention be-
rechtigt zu sein scheinen,
ein Verfahren vor dem Ge-
richtshof anzustrengen,
und die von dieser Mög-
lichkeit keinen Gebrauch
gemacht haben, auf, ihm
binnen zwei Wochen mit-
zuteilen, ob sie in dem
beim Gerichtshof anhän-
gigen Verfahren als Par-
tei auftreten wollen, und
ihm in diesem Fall gleich-
zeitig Namen und An-
schrift ihrer Prozeßbevoll-
mächtigten anzugeben;

c) die Kommission auf, ihm
so bald als möglich Namen
und Anschrift ihrer Ver-
treter anzugeben.
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Artikel 32bis

Frage, ob eine Vertragspartei
berechtigt ist, den Gerichtshof

anzurufen

Besteht ein Zweifel oder
Streit darüber, ob eine Ver-
tragspartei gemäß Artikel 48
der Konvention berechtigt ist,
den Gerichtshof anzurufen, so
legt der Präsident diese Frage
dem Plenum zur Entscheidung
vor.

Artikel 33

Mitteilungen über die Zusam-
mensetzung der Kammer

Sobald zur Prüfung einer
Rechtssache eine Kammer gebil-
det ist, teilt der Kanzler ihre
Zusammensetzung den Richtern,
den Prozeßbevollmächtigten der
Parteien und dem Präsidenten
der Kommission mit.

Artikel 34

Vorläufige Maßnahmen

(1) Bis zur Bildung der Kam-
mer kann der Präsident des Ge-
richtshofes auf Antrag einer
Partei, der Kommission, jeder
betroffenen Person oder von
sich aus die Parteien auf die
vorläufigen Maßnahmen hin-
weisen, die erwünscht erschei-
nen. Ist die Kammer gebildet,
so steht diese Befugnis ihr
selbst oder, wenn sie nicht tagt,
ihrem Präsidenten zu.

(2) Der Hinweis auf diese Maß-
nahmen wird unverzüglich dem
Ministerkomitee zur Kenntnis
gebracht.

Kapitel III

V e r f a h r e n be i der
P r ü f u n g d e r R e c h t s -

s a c h e n

Artikel 35

Schriftliches Verfahren

(1) Nach der Bildung der Kam-
mer bestimmt ihr Präsident nach
Anhörung der Prozeßbevoll-
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mächtigten der Parteien sowie
der Vertreter der Kommission
oder, wenn diese noch nicht be-
stimmt worden sind, des Präsi-
denten der Kommission hinsicht-
lich ihrer Auffassung über das
einzuschlagende Verfahren, ob
und gegebenenfalls innerhalb
welcher Fristen die Klage- oder
Antragsbegründungen und son-
stige Unterlagen einzureichen
sind.

(2) Wird eine Kammer in An-
wendung von Artikel 21 Abs. 6
dieser Verfahrensordnung mit
zwei Rechtssachen befaßt, so
kann ihr Präsident, unbeschadet
der Entscheidung der Kammer
über die Verbindung der Rechts-
sachen, im Interesse einer geord-
neten Rechtspflege nach Anhö-
rung der Prozeßbevollmächtig-
ten der Parteien und der Ver-
treter der Kommission die
gleichzeitige Durchführung des
Verfahrens in beiden Rechtssa-
chen anordnen.

(3) Die Klage- oder Antrags-
begründung und die beigefügten
Unterlagen werden in vierzig-
facher Ausfertigung bei der
Kanzlei eingereicht. Der Kanz-
ler sorgt für ihre Weiterleitung
an die Richter, die Prozeßbe-
vollmächtigten der Parteien und
die Vertreter der Kommission.

Artikel 36

Bestimmung des Termins für
den Beginn des mündlichen Ver-

fahrens

Ist die Sache zur mündlichen
Verhandlung reif, so bestimmt
der Präsident dar Kammer nach
Anhörung der Prozeßbevoll-
mächtigten der Parteien und der
Vertreter der Kommission den
Termin für den Beginn des
mündlichen Verfahrens.

Artikel 37

Leitung der Verhandlung

Der Präsident der Kammer
leitet die Verhandlung. Er be-
stimmt die Reihenfolge, in der
den Prozeßbevollmächtigten,
Beiständen und Anwälten der
Parteien, den Vertretern der
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Kommission sowie allen ande-
ren von diesen gemäß Artikel 29
Abs. 1 dieser Verfahrensord-
nung zugezogenen Personen das
Wort erteilt wird.

Artikel 38

Untersuchungen, Sachverständi-
gengutachten und andere Be-

weiserhebungen

(1) Die Kammer kann auf An-
trag einer Partei oder der Ver-
treter der Kommission sowie
von Amts wegen beschließen,
jede Person, deren Aussagen
oder Erklärungen ihr für die Er-
füllung ihrer Aufgabe geeignet
erscheinen, als Zeugen, Sachver-
ständigen oder in anderer
Eigenschaft zu hören.

(2) Die Kammer kann in je-
dem Stadium des Verfahrens
eines oder mehrere ihrer Mit-
glieder mit der Vornahme einer
Untersuchung, der Einnahme
des Augenscheins oder irgend-
einer anderen Beweiserhebung
beauftragen.

(3) Die Kammer kann nach
ihrer Wahl jeder Körperschaft,
Dienststelle, Kommission oder
Behörde die Aufgabe übertra-
gen, über eine bestimmte Frage
Auskünfte einzuholen, ein Gut-
achten zu erstatten oder der
Kammer zu berichten.

(4) Jeder nach Maßgabe der
vorstehenden Absätze erstattete
Bericht wird an den Kanzler ge-
richtet.

Artikel 39

Ladung der Zeugen, Sachver-
ständigen und sonstigen Perso-

nen; Kosten ihres Erscheinens

(1) Zeugen, Sachverständige
oder sonstige Personen, deren
Vernehmung die Kammer be-
schließt, werden durch den
Kanzler geladen. Erscheinen sie
auf Antrag einer Partei, so wer-
den die entstehenden Kosten
durch den Präsidenten festge-
stellt und sind von dieser Partei
zu tragen, wenn nicht die Kam-
mer gemäß Artikel 50 Abs. 1
lit. k dieser Verfahrensordnung
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anders entscheidet. In den übri-
gen Fällen werden die Kosten
vom Präsidenten festgesetzt und
sind vom Europarat zu tragen.

(2) Die Ladung bezeichnet:
— den Namen der Partei oder

der Parteien;
— den Gegenstand der Unter-

suchung, des Gutachtens
oder der sonstigen von der
Kammer angeordneten Maß-
nahme;

— die Anordnung über die
Zahlung der der geladenen
Person zu gewährenden Ent-
schädigung.

Artikel 40

Eid oder feierliche Erklärung
der Zeugen oder Sach-

verständigen

(1) Jader Zeuge leistet nach
Feststellung seiner Identität und
vor Beginn seiner Aussage fol-
genden Eid oder gibt folgende
feierliche Erklärung ab:

„Ich schwöre," — oder „Ich
erkläre feierlich auf Ehre und
Gewissen," — „daß ich die
Wahrheit die ganze Wahrheit
und nichts als die Wahrheit
sagen werde."

(2) Jeder Sachverständige lei-
stet nach Feststellung seiner
Identität und vor Ausführung
seines Auftrags folgenden Eid
oder gibt folgende feierliche Er-
klärung ab:

„Ich schwöre," — oder „Ich
erkläre feierlich," — „daß ich
meine Aufgabe als Sachverstän-
diger ehrlich und gewissenhaft
erfüllen werde."

Die Eidesleistung oder die Ab-
gabe der Erklärung kann vor
dam Präsidenten der Kammer
oder vor einem Richter oder
einer vom Präsidenten bestimm-
ten örtlichen Behörde erfolgen.

Artikel 41

Ablehnung eines Zeugen oder
eines Sachverständigen; informa-

torische Anhörung

Über die Ablehnung eines
Zeugen oder Sachverständigen
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entscheidet die Kammer. Sie
kann jedoch eine Person, die
nicht als Zeuge vernommen
werden kann, zum Zwecke der
Information anhören, wenn sie
dies für notwendig erachtet.

Artikel 42

Während der Verhandlung ge-
stellte Fragen

(1) Der Präsident der Kammer
und jeder Richter können an
die Prozeßbevollmächtigten,
Beistände und Anwälte der Par-
teien, an die Zeugen, die Sach-
verständigen, die Vertreter der
Kommission sowie an jede an-
dere vor der Kammer auftre-
tende Person Fragen richten.

(2) Die Prozeßbevollmächtig-
ten, Beistände und Anwälte der
Parteien, die Vertreter der
Kommission sowie die von ihnen
gemäß Artikel 29 Abs. 1 dieser
Verfahrensordnung hinzugezo-
genen Personen können die
Zeugen, Sachverständigen und
sonstigen in Artikel 38 Abs. 1
dieser Verfahrensordnung auf-
geführten Personen unter Auf-
sicht des Präsidenten befragen;
dieser entscheidet, ob die ge-
stellten Fragen erheblich sind.

Artikel 43

Nichterscheinen oder falsche
Aussage

Wenn ein Zeuge oder irgend-
eine andere Person trotz ord-
nungsgemäßer Ladung ohne aus-
reichenden Grund nicht er-
scheint oder die Aussage verwei-
gert, so teilt der Kanzler auf Er-
suchen des Präsidenten diese
Tatsache der Vertragspartei mit,
deren Hoheitsgewalt der Betref-
fende untersteht. In gleicher
Weise wird verfahren, wenn ein
Zeuge oder ein Sachverständiger
nach Auffassung der Kammer
den Eid oder die feierliche Er-
klärung, die in Artikel 40 dieser
Verfahrensordnung vorgesehen
sind, verletzt hat.
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Artikel 44

Sitzungsprotokoll

(1) Über jede mündliche Ver-
handlung wird ein Protokoll
aufgenommen, das vom Präsi-
denten und vom Kanzler unter-
zeichnet wird.

(2) Dieses Protokoll enthält:
— die Namen der anwesenden

Richter;
— die Namen der anwesenden

Prozeßbevollmächtigten, Bei-
stände und Anwälte und der
anwesenden Vertreter der
Kommission;

— Namen, Vornamen, sonstige
Angaben zur Person und
zum Wohnsitz der Zeugen,
Sachverständigen oder son-
stigen vernommenen Perso-
nen;

— die im Namen der Parteien
und der Kommission abge-
gebenen, ausdrücklich für die
Aufnahme in das Protokoll
bestimmten Erklärungen;

— kurze Angaben über die vom
Präsidenten oder den übri-
gen Richtern gestellten Fra-
gen und die hierauf gegebe-
nen Antworten;

— alle während der mündlichen
Verhandlung verkündeten
Entscheidungen der Kam-
mer.

(3) Die Prozeßbevollmächtig-
ten der Parteien und die Beauf-
tragten der Kommission erhal-
ten eine Abschrift das Proto-
kolls.

(4) Das Protokoll ist für seinen
Inhalt beweiskräftig.

Artikel 45

Stenographischer Sitzungsbericht

(1) Über jede mündliche Ver-
handlung wird unter der ver-
antwortlichen Leitung des Kanz-
lers ein stenographischer Bericht
angefertigt.
(2) Die Prozeßbevollmächtig-
ten, Beistände oder Anwälte der
Parteien, die Vertreter der Kom-
mission sowie die Zeugen, Sach-
verständigen und anderen in Ar-
tikel 29 Abs. 1 und Artikel 38
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Abs. 1 dieser Verfährensord-
nung genannten Personen erhal-
ten die Niederschrift ihrer Plä-
doyers, Erklärungen oder Aus-
sagen, um sie unter der Auf-
sicht des Kanzlers oder der Kam-
mer innerhalb der vom Präsi-
denten gesetzten Frist berichti-
gen zu körnten.

Artikel 46

Vorgängige prozessuale
Einreden

(1) Eine vorgängige prozes-
suale Einrede muß von einer
Partei spätestens vor Ablauf der
für die Einreichung ihres ersten
Schriftsatzes bestimmten Frist
erhoben werden.

(2) Erhebt eine Partei eine vor-
gängigie prozessuale Einrede, so
hat die Kammer, nachdem ihr
die Erwiderungen oder Stellung-
nahmen aller anderen Parteien
und der Vertreter der Kommis-
sion zugegangen sind, über die
Einrede zu entscheiden oder sie
mit der Hauptsache zu verbin-
den.

Artikel 47

Löschung im Gerichtsregister

(1) Teilt die vor dem Gerichts-
hof klagende Partei dem Kanz-
ler ihre Absicht mit, die Klage
zurückzunehmen, und sind die
anderen Parteien mit der Rück-
nahme einverstanden, so ent-
scheidet die Kammer nach An-
hörung der Kommission, ob die
Rücknahme zugelassen und dem-
gemäß die Sache im Gerichtsre-
gister gelöscht wird. Wird die
Rücknahme zugelassen, so er-
läßt die Kammer eine mit Grün-
den versehene Entscheidung, die
dem Ministerkomitee zugeleitet
wind, damit dieses gemäß Arti-
kel 54 der Konvention die Er-
füllung von Verpflichtungen
überwachen kann, die auf An-
ordnung oder mit Einverständ-
nis der Kammer gegebenenfalls
zur Bedingung für die Rück-
nahme gemacht worden sind.

195
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(2) Erhält die Kammer in
einem Verfahren, das von der
Kommission vor dem Gerichts-
hof angestrengt worden ist, Mit-
teilung über einen freundschaft-
lichen Ausgleich, einen Vergleich
oder einen sonstigen Umstand,
der geeignet Ist, eine Lösung der
Streitigkeit zu ermöglichen, so
kann sie, gegebenenfalls nach
Anhörung der Vertreter der
Kommission, die Sache im Ge-
richtsregister löschen.

(3) Mit Rücksicht auf die dem
Gerichtshof gemäß Artikel 19
der Konvention obliegende Ver-
antwortung kann die Kammer
beschließen, das Verfahren trotz
der Rücknahme des freund-
schaftlichen Ausgleichs, des Ver-
gleichs oder des sonstigen Um-
stands, auf die sich die Absätze
1 und 2 beziehen, fortzusetzen.

Artikel 47bis

Frage der Anwendung des Ar-
tikels 50 der Konvention

(1) Sind Vorschläge oder Stel-
lungnahmen zur Frage der An-
wendung des Artikels 50 der
Konvention dem Gerichtshof
nicht in der Klage- oder An-
tragsschrift vorgelegt worden,
so können sie durch eine Partei
oder durch die Kommission zu
jedem Zeitpunkt des schriftli-
chen oder mündlichen Verfah-
rens vorgebracht werden.

(2) Die Kammer kann jeder-
zeit jede Partei und die Kom-
mission auffordern, Stellungnah-
men zu dieser Frage vorzulegen.

Artikel 48

Abgabe durch die Kammer an
das Plenum

(1) Wirft eine bei einer Kam-
mer anhängige Rechtssache eine
schwerwiegende, die Auslegung
der Konvention berührende
Frage auf, so kann die Kammer
diese Sache jederzeit an das Ple-
num abgeben. Die Abgabe muß
erfolgen, wenn die Entscheidung
einer solchen Frage zu einem
Widerspruch mit einem frühe-
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ren Urteil einer Kammer oder
des Plenums führen kann. Die
Entscheidung über die Abgabe
bedarf keiner Begründung.

(2) Das mit der Sache befaßte
Plenum kann entweder in vol-
lem Umfang selbst über die
Sache entscheiden oder diese
nach Entscheidung der Ausle-
gungsfrage an die Kammer zu-
rückverweisen, die für das wei-
tere Verfahren ihre frühere Zu-
ständigkeit wiedererlangt.

(3) Auf das Verfahren vor dem
Plenum sind die für die Kam-
mer geltenden Vorschriften ent-
sprechend anzuwenden.

(4) Soweit das Plenum gemäß
Absatz 1 mit einer Sache befaßt
wind, die bei einer Kammer an-
hängig ist, gehören die ad hoc
bestellten Richter dieser Kam-
mer auch dem Plenum als Rich-
ter an.

Kapitel IV

U r t e i l e

Artikel 49

Versäumnisverfahren

Wenn eine Partei nicht er-
scheint oder sich nicht zur
Sache äußert, so entscheidet die
Kammer, unbeschadet des Arti-
kels 47 dieser Verfahrensord-
nung.

Artikel 50

Inhalt des Urteils

(1) Das Urteil enthält:
a) die Namen des Präsiden-

ten und der Richter, aus
denen sich die Kammer
zusammensetzt, sowie den
Namen des Kanzlers;

b) den Tag, an dem es in
öffentlicher Sitzung ver-
kündet wurde;

c) die Bezeichnung der Par-
tei oder der Parteien;
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d) die Namen der Prozeßbe-
vollmächtigten, Beistände
und Anwälte der Partei
oder der Parteien;

e) die Namen der Vertreter
der Kommission;

f) eine Darstellung des Pro-
zeßverlaufes;

g) die Anträge der Partei
oder der Parteien sowie
gegebenenfalls die Anträge
der Vertreter der Kom-
mission;

h) den Sachverhalt;
i) die Entscheidungsgründe;

j) den Urteilstenor;

k) die Kostenentscheidung,
sofern eine solche getrof-
fen wird;

1) die Zahl der Richter, die
die Mehrheit gebildet ha-
ben;

m) die Angabe, ob der fran-
zösisch« oder der engli-
sche Wortlaut des Urteils
maßgebend ist.

(2) Jeder Richter, der an der
Entscheidung mitgewirkt hat,
ist berechtigt, eine Darstellung
seiner persönlichen, entweder
nur in der Begründung oder
auch im Ergebnis abweichenden
Meinung oder die bloße Fest-
stellung seines abweichenden
Votums dem Urteil beizufügen.

(3) Stellt die Kammer eine Ver-
letzung der Konvention fest, so
entscheidet sie durch dasselbe
Urteil über die Anwendung des
Artikels 50 der Konvention,
falls diese Frage, nachdem sie ge-
mäß Artikel 47bis dieser Ver-
fahrensordnung aufgeworfen
wurde, entscheidungsreif ist; an-
dernfalls behält sie sich die
Frage ganz oder teilweise vor
und bestimmt das weitere Ver-
fahren. Wurde hingegen diese
Frage nicht gemäß Artikel 47bis
aufgeworfen, so setzt die
Kammer eine Frist fest, inner-
halb deren jede Partei oder die
Konimission sie aufwerfen kann.

(4) Wenn das eine Verletzung
feststellende Urteil gemäß Arti-
kel 48 dieser Verfahrensordnung
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ergangen ist und keine Ent-
scheidung über die Anwendung
des Artikels 50 der Konvention
enthält, kann das Plenum unbe-
schadet der Bestimmungen des
Absatzes 3 beschließen, die
Frage an die Kammer zurück-
zuverweisen.

(5) Wird die Kammer davon
unterrichtet, daß zwischen dem
Geschädigten und der verant-
wortlichen Partei eine Einigung
erzielt worden ist, so prüft sie,
ob diese Einigung billig ist.

Artikel 51

Unterzeichnung, Verkündung
und Zustellung des Urteils

(1) Das Urteil wird vom Prä-
sidenten und vom Kanzler un-
terzeichnet.

(2) Das Urteil wird in öffent-
licher Sitzung durch den Präsi-
denten in einer der beiden
Amtssprachen verkündet; die
Anwesenheit aller anderen Rich-
ter ist bei dieser Sitzung nicht
erforderlich. Den Prozeßbevoll-
mächtigten der Parteien und den
Vertretern der Kommission
wird der Verkündungstermin
rechtzeitig mitgeteilt.

(3) Der Präsident leitet das Ur-
teil zum Zwecke der Anwen-
dung des Artikels 54 der Kon-
vention dem Ministerkomitee
zu.

(4) Die ordnungsgemäß unter-
zeichnete und gesiegelte Ur-
schrift wind im Archiv des Ge-
richthofes verwahrt. Der Kanz-
ler übermittelt der Partei oder
den Parteien, der Kommission,
dam Generalsekretär des Euro-
parates sowie allen unmittelbar
betroffenen Personen eine be-
glaubigte Abschrift.

Artikel 52

Veröffentlichung der Urteile,
Entscheidungen und anderer Ur-

kunden

(1) Der Kanzler sorgt für die
Veröffentlichung:
— der Urteile und der sonsti-

gen Entscheidlungen des Ge-
richtshofes;
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— der Verfahrensunterlagen
einschließlich des Berichts der
Kommission, jedoch mit Aus-
nahme aller Angaben über
den Versuch, eine gütliche
Regelung herbeizuführen;

— der Berichte über die öffent-
lichen Verhandlungen;

— aller Urkunden, deren Ver-
öffentlichung der Präsident
des Gerichtshofes für zweck-
mäßig hält.

Die Veröffentlichung der Ur-
teile und sonstigen Entscheidun-
gen, der Klagen oder der An-
träge, die ein Verfahren einlei-
ten, sowie der Berichte der
Kommission erfolgt in den bei-
den Amtssprachen; die anderen
Urkunden werden in der Amts-
sprache veröffentlicht, in der sie
während des Verfahrens einge-
reicht worden sind.

(2) Die beim Kanzler des Ge-
richtshofes verwahrten und
nicht veröffentlichten Urkunden
sind der Öffentlichkeit zugäng-
lich, falls nicht der Präsident des
Gerichtshofes von Amts wegen
oder auf Antrag einer Partei, der
Kommission oder jeder interes-
sierten Person anders entschei-
det.

Artikel 53

Antrag auf Auslegung
eines Urteils

(1) Jede Partei und die Kom-
mission kann die Auslegung
eines Urteils innerhalb von drei
Jahren nach der Verkündung
beantragen.

(2) Der Antrag muß die Stelle
oder die Stellen des Urteilste-
nors, deren Auslegung begehrt
wird, genau angeben. Er ist in
vierzigfacher Ausfertigung bei
der Kanzlei einzureichen.

(3) Der Kanzler übermittelt
den Antrag je nach Lage des
Falles den anderen Parteien und
der Kommission und fordert sie
auf, eine etwaige schriftliche
Stellungnahme in vierzigfacher
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Ausfertigung innerhalb der vom
Präsidenten gesetzten Frist vor-
zulegen.

(4) Der Auslegungsantrag wird
durch die Kammer, die das Ur-
teil gefällt hat, möglichst in der
Besetzung mit denselben Rich-
tern, geprüft. Diejenigen ihrer
Mitglieder, die nicht meh!r dem
Gerichtshof angehören, werden
gemäß Artikel 40 Abs. 6 der
Konvention zur Teilnahme an
diesem Verfahren zurückberu-
fen. Falls sie verstorben oder
verhindert sind, werden sie nach
dem Verfahren ersetzt, nach
dem sie in die Kammer berufen
worden waren.

(5) Die Kammer entscheidet
durch Urteil.

Artikel 54

Antrag auf Wiederaufnahme des
Verfahrens

(1) Wird eine Tatsache be-
kannt, die geeignet gewesen
wäre, einen maßgeblichen Ein-
fluß auf die Entscheidung auszu-
üben, so kann eine Partei oder
die Kommission, wenn diese
Tatsache weder ihr noch dem
Gerichtshof zur Zeit der Urteils-
verkündung bekannt war, in-
nerhalb von sechs Monaten,
nachdem sie von der Tatsache
Kenntnis erhalten hat, beim Ge-
richtshof die Wiederaufnahme
des Verfahrens beantragen.

(2) Der Antrag muß das Ur-
teil, auf das sich der Wiederauf-
nahmeantrag bezieht, bezeich-
nen und die Angaben enthalten,
aus dienen sich das Vorliegen der
Voraussetzungen des Absatzes 1
ergibt. Dem Antrag ist außer-
dem die Urschrift oder eine Ab-
schrift aller zur Begründung
dienenden Unterlagen beizufü-
gen. Der Antrag und die zur
Begründung dienenden Unter-
lagen sind in vierzigfacher Aus-
fertigung bei der Kanzlei ein-
zureichen.

(3) Der Kanzler übermittelt
den Antrag je nach Lage des
Falles den anderen Parteien und
der Kommission und fordert sie
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auf, eine etwaige schriftliche
Stellungnahme in vierzigfacher
Ausfertigung innerhalb der vom
Präsidenten gesetzten Frist vor-
zulegen.

(4) Der Wiederaufnahmean-
trag wird von einer gemäß Ar-
tikel 43 der Konvention gebil-
deten Kammer geprüft. Diese
Kammer entscheidet in einem
ersten Urteil, ob der Antrag
nach Absatz 1 zulässig ist. Wird
dies bejaht, so verweist sie den
Antrag an die Kammer, die das
ursprüngliche Urteil erlassen
hat. Erweist sich dies den Um-
ständen nach als unmöglich, so
bleibt die Sache bei ihr anhän-
gig, und sie erläßt selbst ein Ur-
teil in der Hauptsache.

(5) Die Kammer entscheidet
durch Urteil.

Kapitel V

G u t a c h t e n

Artikel 55

In Verfahren zu Gutachten
wendet der Gerichtshof neben
den Bestimmungen des Proto-
kolls Nr. 2 die folgenden Be-
stimmungen an. Er wendet fer-
ner die übrigen Bestimmungen
dieser Verfahrensordnung an,
soweit er dies für angebracht
hält.

Artikel 56

Der Antrag auf Erstattung
eines Gutachtens muß die Frage,
zu der das Gutachten des Ge-
richtshofes angefordert wird,
genau bezeichnen. Er ist in vier-
zigfacher Ausfertigung bei der
Kanzlei einzureichen.

In dem Antrag sind auch an-
zugeben

a) der Tag, an dem das Mi-
nisterkomitee den in Ar-
tikel 1 Abs. 3 des Proto-
kolls Nr. 2 vorgesehenen
Beschluß gefaßt hat;

b) Name und Anschrift der
Person oder Personen, die
vom Ministerkomitee be-
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zeichnet worden sind, um
dem Gerichtshof alle be-
nötigten Erläuterungen zu
geben.

Dem Antrag sind alle Unter-
lagen beizufügen, die zur Klä-
rung der Frage dienen können.

Artikel 57

(1) Nach Eingang eines An-
trags übermittelt der Kanzler
dem Präsidenten, dem Vizepre-
sidenten und den Richtern sowie
der Kommission unverzüglich
eine Ausfertigung.

(2) Er teilt den Vertragspar-
teien mit, daß der Gerichtshof
bereit ist, ihre schriftlichen
Stellungnahmen entgegenzuneh-
men. Der Präsident kann be-
schließen, daß wegen der Natur
der Frage eine entsprechende
Aufforderung auch an die Kom-
mission zu richten ist.

Artikel 58

(1) Der Präsident bestimmt
die Fristen für die Einreichung
der schriftlichen Stellungnahmen
oder sonstiger Unterlagen.

(2) Die schriftlichen Stellung-
nahmen oder die sonstigen Un-
terlagen sind in vierzigfacher
Ausfertigung bei der Kanzlei
einzureichen. Der Kanzler über-
mittelt den Richtern, dem Mi-
nisterkomitee, jeder Vertrags-
partei und der Kommission eine
Ausfertigung.

Artikel 59

Nach Abschluß des schrift-
lichen Verfahrens entscheidet
der Präsident, ob den Vertrags-
parteien oder der Kommission,
die schriftliche Stellungnahmen
eingereicht haben, Gelegenheit
gegeben werden soll, sie in
einer zu diesem Zweck be-
stimmten mündlichen Verhand-
lung zu erläutern.

Artikel 60

Ist der Gerichtshof der Auf-
fassung, daß der Antrag auf Er-
stattung eines Gutachtens nicht
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in seine in Artikel 1 des Proto-
kolls Nr. 2 festgelegte Gutach-
terzuständigkeit fällt, so stellt
er dies in einer begründeten
Entscheidung fest.

Artikel 61

(1) Gutachten werden vom
Plenum mit Stimmenmehrheit
beschlossen. Die Zahl der Rich-
ter, welche die Mehrheit gebil-
det haben, ist in den Gutachten
anzugeben.

(2) Jeder Richter kann, wenn
er dies wünscht, dem Gutachten
des Gerichtshofes eine Darstel-
lung seiner persönlichen, entwe-
der nur in der Begründung oder
auch im Ergebnis abweichenden
Meinung oder die bloße Fest-
stellung seines abweichenden
Votums beifügen.

Artikel 62

Das Gutachten wird in öffent-
licher Sitzung durch den Präsi-
denten in einer der beiden
Amtssprachen verlesen, nachdem
das Ministerkomitee, jede Ver-
tragspartei und die Kommission
vorher benachrichtigt worden
sind.

Artikel 63

Die ordnungsgemäß unter-
zeichnete und gesiegelte Ur-
schrift des Gutachtens wird im
Archiv des Gerichtshofes ver-
wahrt. Der Kanzler übermittelt
dam Ministerkomitee, den Ver-
tragsparteien, der Kommission
und dem Generalsekretär des
Europarates eine beglaubigte
Abschrift.

Androsch

346.

Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Tsche-
choslowakischen Sozialistischen Republik über die Erteilung von Sichtvermerken an ak-

kreditierte Journalisten und deren Familienangehörige (Notenwechsel)

ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT
Zl. 3159-A/79

Die Österreichische Botschaft bezeugt dem Fö-
deralen Ministerium für Auswärtige Angelegen-
heiten der Tschechoslowakischen Sozialistischen

Republik ihre Hochachtung und beehrt sich, im
Auftrag ihrer Regierung vorzuschlagen, daß
Sichtvermerke, die von den zuständigen öster-
reichischen Behörden an in Österreich akkredi-
tierte tschechoslowakische Journalisten und deren
Familienangehörige — auch wenn diese Personen
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ihren dauernden Aufenthalt in der Tschechoslo-
wakischen Sozialistischen Republik haben — ge-
mäß dem österreichischen Paßgesetz, mit sechs-
monatiger Gültigkeitsdauer und für mehrmalige
Einreisen, ausgestellt werden und daß. die zu-
ständigen tschechoslowakischen Behörden gleich-
artige Sichtvermerke für in der Tschechoslowakei
akkreditierte österreichische Journalisten und de-
ren Familienangehörige — auch wenn diese Per-
sonen ihren dauernden Aufenthalt in der Repu-
blik Österreich haben — erteilen.

Falls die Regierung der Tschechoslowakischen
Sozialistischen Republik mit diesem Vorschlag
der Österreichischen Bundesregierung einverstan-
den ist, werden diese Verbalnote und die das
Einverständnis ausdrückende Antwortnote des
Föderalen Minister-Junis für Auswärtige Angele-

genheiten der Tschechoslowakischen Sozialisti-
schem Republik ein Abkommen zwischen der
Österreichischem Bundesregierung und der Regie-
rung der Tschechoslowakischen Sozialistischen
Republik bilden, welches am 60. Tage nach der
Vornahme des Notenwechsels in Kraft tritt.

Die Österreichische Botschaft benützt diesen
Anlaß, das Föderale Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten ihrer ausgezeichneten Hochach-
tung zu versichern,

Prag, am 11. Juni 1979

An das
Föderale Ministerium für
Auswärtige Angelegenheiten
Prag

(Übersetzung)
FÖDERALES MINISTERIUM FÜR AUSWÄRTIGE
ANGELEGENHEITEN
Zl. 378.169/79-KO/2

Das Föderale Ministerium für Auswärtige An-
gelegenheiten der Tschechoslowakischen Soziali-
stischen Republik beehrt sich, den Empfang der
Note der Österreichischen Botschaft Zl. 3159/
A-79 vom heutigen Tage, betreffend den Ab-
schluß eines Abkommens zwischen der Regierung
der Tschechoslowakischen Sozialistischen Repu-
blik und der Österreichischen Bundesregierung
über die Erteilung von Sichtvermerken an akkre-
ditierte Journalisten zu bestätigen.

Die Note der Österreichischen Botschaft hat
nachstehenden Wortlaut:

„Die Österreichische Botschaft bezeugt dem
Föderalen Ministerium für Auswärtige Angele-
genheiten der Tschechoslowakischen Sozialisti-
schen Republik ihre Hochachtung und beehrt
sich, im Auftrag ihrer Regierung vorzuschlagen,
daß Sichtvermerke, die von den zuständigen
österreichischen Behörden an in Österreich ak-
kreditierte tschechoslowakische Journalisten und
deren Familienangehörige — auch wenn diese
Personen ihren dauernden Aufenthalt in der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
haben — gemäß dem österreichischen Paßgesetz,
mit sechsmonatiger Gültigkedtsdauer und für
mehrmalige Einreisen, ausgestellt werden und
daß die zuständigen tschechoslowakischen Behör-
den gleichartige Sichtvermerke für in der Tsche-
choslowakei akkreditierte österreichische Journa-
listen und deren Familienangehörige — auch
wenn diese Personen ihren dauernden Aufent-
halt in der Republik Österreich haben — erteilen.

Falls die Regierung der Tschechoslowakischen
Sozialistischen Republik mit diesem Vorschlag
der Österreichischen Bundesregierung einverstan-
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den ist, werden diese Verbalnote und die das
Einverständnis ausdrückende Antwortnote des
Föderalen Ministeriums für Auswärtige Angele-
genheiten der Tschechoslowakischen Sozialisti-
schen Republik ein Abkommen zwischen der
Österreichischen Bundesregierung und der Re-
gierung der Tschechoslowakischen Sozialistischen
Republik bilden, welches am 60. Tage nach der
Vornahme des Notenwechsels in Kraft tritt.

Die Österreichische Botschaft benützt diesen
Anlaß, das Föderale Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten ihrer ausgezeichneten Hochach-
tung zu versichern."

Das Föderale Ministerium für Auswärtige An-
gelegenheiten beehrt sich, der geschätzten Bot-
schaft mitzuteilen, daß die Regierung der Tsche-
choslowakischen Sozialistischen Republik mit dem
Vorschlag der Österreichischen Bundesregierung
einverstanden ist. Aus diesem Grunde bilden die
Note der Österreichischen Botschaft und diese
Antwortnote ein Abkommen zwischen der Re-
gierung der Tschechoslowakischen Sozialistischen
Republik und der Österreichischen Bundesregie-
rung, welches am 60. Tage nach der Vornahme
dieses Notenwechsels in Kraft tritt.

Das Föderale Ministerium für Auswärtige An-
gelegenheiten benützt auch diese Gelegenheit, die
Österreichische Botschaft ihrer ausgezeichneten
Hochachtung erneut zu versichern.

Praha, den 11. Juni 1979

An die
Österreichische Botschaft
Praha

Das Abkommen tritt gemäß dem zweiten Absatz der Eröffnungsnote am 10. August 1979 in
Kraft.

Kreisky


